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	Anlage/Maschine/Werkzeug
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	Bezug Lastenheft ETO:
	[bookmark: Text28]     


Überwachungspflichtige Anlagen/Komponenten
Bestehen für Ihren Lieferumfang (technisches Equipment, Anlagen, Applikationen, Maschinen) bzw. für Komponenten aus Ihrem Lieferumfang gesetzliche Prüf-, Anzeige- oder Überwachungspflichten (Druckbehälter, Explosionsschutz, Aufzugsanlagen, Fördertechnik, Elektrizität, Laserklassen > 2, Krananlagen, Hebezeuge, spezielle sicherheitstechnische Maschinenprüfungen)?
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Ja
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Nein


Bestehen nach der Integration Ihres Lieferumfangs in unser ETO-Produktionsequipment gesetzliche Prüf-, Anzeige- oder Überwachungspflichten für ETO als Betreiber?
	|_| Ja
	|_| Nein


Falls mit „Ja“ beantwortet, sind Art, Umfang und Rechtsgrundlage der Überwachungspflichten konkret in einem separaten Anhang aufzuführen.
Deklarationspflichtige und verbotene Stoffe
Verwenden Sie in Ihrem Lieferumfang (Anlage/Maschine/Werkzeug) deklarationspflichtige und/oder verbotene Stoffe gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen? 
	|_| Ja
	|_| Nein


Falls mit „Ja“ bewertet, so sind Art und Umfang der Stoffe in einem gesonderten Anhang aufzuführen.

Energieeffiziente Auslegung
Wurde ihr Lieferumfang (Anlage/Maschine/Werkzeug) so ausgelegt, dass er energieeffizient hergestellt und betrieben werden kann?
	|_| Ja
	|_| Nein


Falls mit „Nein“ bewertet, so sind Art und Umfang des Energieverbauchs in einer Energiebilanz in einem gesonderten Anhang aufzuführen.
Herstellbarkeitserklärung des Lieferanten
Grundvoraussetzung für eine Beauftragung durch ETO ist eine positive Herstellbarkeitserklärung des Lieferanten und eine energieeffiziente Auslegung der Betriebsmittel. Sollte das Betriebsmittel in der Angebotsphase vom Lieferanten als nicht herstellbar eingestuft werden, so ist vor der Nominierung ein technisches Gespräch mit ETO zwingend notwendig, um die Spezifikationen (Beschaffenheitsvereinbarungen) anzupassen.
	Schlussfolgerungen:

	
	 herstellbar
	
	|_|
	Betriebsmittel kann gemäß Spezifikationen ohne Änderungen hergestellt werden.
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	 nicht herstellbar
	
	|_|
	Anpassungen der Spezifikationen sind erforderlich 

	
	|_|
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	|_|
	Grundlegende Änderungen der Spezifikationen sind notwendig.



Unterschriften Lieferant: Unterschrift durch Technische Vertriebs- und/oder Technikabteilung
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